
_. 40 

allen Betheiligten genehmigt, jo hat der Kommtjjar das Genofjenfchaftsitatut zu 
entwerfen, die Zuftimmung der Betheiligten zu dem Statut einzuholen und da3- 

felbe demnächft amtlich zu beglaubigen. Soll für eine neu zu bildende Genofjen- 

jchaft ein Beitrittszwang gegen widerjprechende Eigenthümer Blat greifen ($ 65 
a.a. D.), fo gelangt das in den $5$ 79—81 a. a. D. vorgejchriebene Verfahren 
zur Anwendung. Nach Beendigung der fommifjarischen Verhandlungen hat fich 
der Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forjten darüber fchlüffig zu 
machen, ob das Statut zu genehmigen, beziehungsweife die nach $ 57 erforder: 
liche Iandesherrliche Verordnung zu erwirfen ift ($ 82 a. a. D.). 

Die beim Inkrafttreten diefes Gejeges beftehenden, auf Grund der SS 56 
bi3 59 des Gefeges vom 28. Februar 1843 (6. ©. ©. 41), der Artikel 1 md 2 

des Gejeßes vom 11. Mai 1853 (©. ©. ©. 182) ımd der — hier nicht in Be- 
tracht kommenden — Verordnung vom 28. Mut 1867 (6. ©. ©. 769) errich- 

teten Genofjenfchaften gelten als öffentliche. Genofjenjchaften im Sinne des Ge- 

feßes vom 1. April 1879 und fallen unter deffen in den SS 7, 9, 10, 47—55, 
57—64, 66 Abf. 2, 3 und 4, 68—70, 86—88 enthaltene Vorfchriften ($ 89 

a. a. OD.) Hinfichtlich der auf Grund anderer Borjchriften errichteten Genofjen- 
ichaften verbleibt e3 bei den bisherigen Beitimmungen. Sie fünnen jedoch, jo= 

fern fie die im $S La. a. D. bezeichneten Zwecke verfolgen, nad) Maßgabe der 

ss 72-85 a. a. D. als öffentliche Genoffenfchaften im Sinne des vorgenannten 
Gefeges begründet werden. Ueber die gegenwärtig im oberjchleftichen Weichjel- 

gebiete betehenden Wafjergenofjenfchaften finden fich einige Angaben im Bd. III 
©. 24/5, über die übrigen Wafjergenoffenfchaften des Weichjel-, Pregel- und 

Memelftromgebietes in den Bänden II und IV nach Ausweis der Heberficht auf 

©. 492, wonad im preußifchen Antheile des Gebietes der Unteren Werchjel 
und des Narew außer den Deichverbänden und den Genofjenfchaften zur Ent- 
wäfjerung der großen Volder des Mindungsbecdens im Ganzen 124 Wajjer- 
genofjenfchaften vorhanden find, hiervon in den Negierungsbezivten Gumbinnen 37, 

Königsberg 28, Danzig 16 (außerdem 95 im Mündungsbecen), Marienwerder 33 
(außerdem 6 im Mündungsbeden), Bromberg 10. 

N. Aufdringung der Geldmittel für genoffenfhaftliche 
Alnternehmungen. 

Die Aufbringung der für genoffenfchaftlihe Unternehmungen oben bezeich- 
neter Art benöthigten Mittel ift an fich) Sache der Betheiligten. Da die Be- 
deutung und Einwirkung derartiger Unternehnmmgen vielfach den Wohlftand 
größerer Gebietstheile zu fördern geeignet ift und diefelben, infoweit fie fich 

im Rahmen einer vom Staate geordneten Organifation bewegen, der Negel nach 
einen wichtigen Faktor für die Hebung der Landesfultur bilden werden, jo hat 
die Gefeggebung, welche dev Bildung von Wafjergenofjenfchaften VBorjchub Leiftet 
und ihr gefegliche Grundlagen bietet, auch darauf Bedacht nehmen müfjen, diejem 
wichtigen Zweige der Landesmelivration die für feine Ausgeftaltung erforderlichen 

Mittel zu erfchliegen. Der Staat ift diefer Aufgabe dadurc gerecht geworden,
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Außerdem bejtehen innerhalb. der großen Deichverbände des en der Weichfel 
101 Entwäfjerungsgenofjenfchaften (vergl. Tabellenband ©. 80/87), nämlich 

im Danziger Deichverband ... . 29 &.-©. (Neg.-Bez. Danzig) 
im Mearienburger Deichverband 34 C.-©. (Neg.-Bez. Danzig) 

; ; 32 &.-©. (Neg.-Bez. Danzig) 
im Elbinger Deichverband . { 6 E.-©. (Neg.-Bez. Marienwerder).
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daß er felbjt Unterftügungen hierfür in feinen Etat einftellte, die Brovinzen als 

die berufenen Träger der lokalen Interefjen ihrer Gebiete mit Mitteln für die 
Gewährung derartiger Unterftügungen ausjtattete und Kreditinftitute fchuf, welche 
verpflichtet und im Stande find, Darlehne für wafjerwirthichaftliche Unterneh- 

mungen unter befonderd günftigen Verzinfungs- und Tilgungs-Bedingungen zu 

gewähren. 
1. Der Staatshaushalt wirft im Kapitel 106 Titel 10 zu den Koften für 

Vorarbeiten in Landes-Melivrations- und DeichbausAngelegenheiten, fowie in 

Kapitel 106 Titel 12 zur Förderung genofjenfchaftlicher oder kommunaler Fluß- 
regulivungen Fonds in beträchtlicher Höhe aus, über deren Verwendung der 
Landwirthichaftsiminifter zu verfügen hat. 

Beihülfen aus dem erjterwähnten Fonds werden dann gegeben, wenn 8 
fich um größere genofjenschaftliche Unternehmungen handelt, deren Ausführbarkeit 

und Zwecmäßigfeit erft auf dev Grundlage technifcher Vorarbeiten und Projekte 
beurtheilt werden fann. 

Bei Anträgen auf Gewährung von Beihülfen zu Flußregulivungen ift 
regelmäßig darzuthun, im welcher Weije der nicht durch Smanfpruchnahme der 

Staatsfafje zu decfende Theil der Ausführungstoften bejchafft werden joll. Die 

Bewilligung, bei welcher die Wichtigkeit des Unternehmens und die Leiftungs- 
fähigkeit der Betheiligten bejonders in das Gewicht fallen, wird grundjäßlic 

davon abhängig gemacht, daß der betreffende Brovinzialverband durch eine finan- 

zielle Betheiligung jeinerjeitS die Bedeutjamkeit des geplanten Brojefts anerkennt 
(vergl. die Erlafje des Landwirthichaftsminifters vom 22. Februar 1886 und 
1. März 1887 und defjen Anweifung für die Meliorationsbaubeamten vom 
25. Mai 1895). 

Ferner jtehen dem Landwirthichaftsminifter zur Gewährung von Beihülfen 

zu den Folgeeinrichtungen auf dem Gebiete des Auseinanderjegungsmwejens Mittel 

aus Kapitel 101 Titel 15 zur Verfügung. Zu diefen Folgeeinrichtungen ge- 

hören insbejondere auch Grabenanlagen, welche durch die Ausführung von Se- 
parationen erforderlich werden. 

Während die Antragftellung binfichtlich der Beihülfen aus den eriter- 
wähnten beiden Fonds den Negierungspräfiventen bezw. dem Oberpräftdenten 
zufällt, hat diejelbe vückfichtlich der Unterftügung von Folgeeinrichtungen durch 
die Auseinanderfegungsbehörden zu erfolgen. Die Bewilligung der Unter: 
ftügungen aus Kapitel 101 Titel 15 darf nur den bedürftigen Grundjtüc- 
bejigern zu Gute fommen.') 

2. Durch das Gejeß, betreffend die Dolation der PBrovinzial- und Streis- 

verbände vom 30. April 1873 (6. ©. ©. 187) find den Provinzialverbänden 
behufs Ausftattung mit Mitteln für die Durchführung der Selbftverwaltung 
aus den Einnahmen des Staatshaushalts bejtimmte Summen zur Erfüllung be- 

ftimmter Verpflichtungen übertragen worden. Zu diefen Verpflichtungen gehört 

nach $ 4 des zu dem vorerwähnten Gejege exlafjenen Ausführungsgejeges vom 
8. Juli 1875 (6. ©. ©. 497) die Förderung von Landesmeliorationen, joweit 

1) Vergl. Nieberding-Franf a. a. D. ©. 462.
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- fie nach Zwec und Umfang eine nicht über das provinzielle Jnterefje hinaus- 
gehende Bedeutung haben.?) 

Auf Grund der SS 8, 10 und 17 des Gejeges vom 8. Juli 1875 wurden 

ferner die am 1. Januar 1876 vorhandenen Vermögensbeftände der Provinzial 
hülfstafje für die Provinz Preußen und des durch den Landtagsabjchied an die 
preußifchen Provinzialftände vom 19. Januar 1835 der Provinz Preußen ver- 
(iehenen landwirthichaftlichen Meliorationsfonds vom Staate dem Provinzial- 
verbande von Preußen als Eigentum überwiefen. Aus Anlaß der am 1. April 
1878 zuc Ausführung gelangten Theilung der Provinz Preußen in die 'Pro- 
vinzen Oft und Weftpreußen ift durch vertragsmäßiges Uebereinfonmten 
vom 13. Juni/13. Oftober 1877 ein Gejammtbetrag von 826 315,10 ME. dem 
weftpreußifchen Provinzialverbande zugefallen. Mit diefem Fonds ijt die weit- 
preußifche Provinzialhülfskaffe dotirt (vergl. Neglement für die Verwaltung des 
Provinztalhülfstafjen- und Melivrationsfonds der Provinz Weitpreußen — die 
Weitpreußifche Provinzialhülfstaffe — vom 14. März/29. April 1889, Amtsblatt 
der Regierung zu Danzig ©. 148). Aus dem Fonds können an Kreife, Gemeinden, 

- andere fommunale Verbände, Korporationen und öffentliche Genofjenjchaften Dar- 

lehne zur Beförderung gemeinnüßiger Zwede und an Grundbefiger und Genofjen- 
fchaften Darlehne zu dauernden Bodenwerbefferungen aller Art unter billigen 
Bedingungen gewährt werden. 

Die Brovinzialverbände jtellen regelmäßig Bewilligungen A fonds perdus, 
und zwar zu Beihülfen für genofjenchaftliche Unternehmungen und für Fleinere 
Grundbefiger zur Ausführung von Melivrationen, jowie zur Unterjtügung von 

Landesmelivrationen in ihre Jahresetats ein. 
3. Unmittelbar den Zwecen der Landesfultur dienende Kredit-nftitute 

find die Landesfultur-Nentenbanfen, deren Errichtung durch Gefeg vom 13. Mai 
1879 (©. ©. ©. 367) vorgefehen tft. Sie find zur Förderung von Bodenkultur-, 
Uferfchuß:, Deich: und Schiffahrtsanlagen beftimmt und werden nach Maßgabe 
des erwähnten Gejeßes auf Bejchluß der Provinzialverbände durch landesherrlich 
zu bejtätigende Statuten errichtet. Sie gewähren zu diefem Zwecke unkündbare 
Darlehne gegen Grundficherheit und einen fejten, der Beitreibung im Verwal: 

tungSwege unterliegenden Zins und Tilgungsbeitrag (Landeskulturrente). Bei 
Darlehnen zu Drainagezwecen kann der Nente durch die Auseinanderjegungs- 

behörde eim VBorzugsrecht vor denjenigen eingetragenen Nealgläubigern eingeräumt 
werden, welche auf ergangene öffentliche Aufforderung feinen Widerjpruch er- 
heben, injoweit durch die Anlage eine entjprechende dauernde DVerbefjerung des 
Grundftüces herbeigeführt wird. Die Banken bejchaffen das erforderliche Kapital 
durch Ausgabe von Snhaberpapieren (Landeskulturrentenbriefen) in dem Ume 
fange der gewährten Darlehne. Weberjchüffe kommen dem Nefervefonds oder 
durch Wegfall der Berwaltungskoftenzufchläge den Betheiligten zu Gute. Inner- 
halb des hier fraglichen Gebietes find derartige Banken bisher in Schlefien und 
in Bofen errichtet. 

?) Vergl. hinfichtlich der Höhe der Dotationsrenten das zwifchen den Provinzen 
Oft und Wejtpreußen gefchlojjene Uebereinfommen vom 13. Juni/13. Dftober 1877.


